
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 2 Oö. UL
 Oö. UL - Oö. Umweltprüfungsverordnung für Landesstraßen

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

§ 2

 

Planungen für Landesstraßen sind im Sinn des § 11a Abs. 1 Z. 2 Oö. Straßengesetz 1991 nur dann einer Umweltprüfung

zu unterziehen, wenn sie

1. ganz oder teilweise in einem Europaschutzgebiet (§ 24 des Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetzes 2001)

oder

2. ganz oder teilweise innerhalb einer Entfernung von 200 m zu einem Europaschutzgebiet zu liegen kommen.

In Kraft seit 16.12.2009 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ul/paragraf/2
file:///

	§ 2 Oö. UL
	Oö. UL - Oö. Umweltprüfungsverordnung für Landesstraßen


